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Ver-/Entsorgung
1. Wasserver- und Entsorgung

Ein Schmutzwasser- bzw.- Kanalanschluss oder Trinkwasseranschluss ist
nicht notwendig.

2. Strom-/Telekommunikationsversorgung
Telekommunikationseinrichtungen sind im Planungsgebiet nicht 
erforderlich.

Die Energieeinspeisung der geplanten PV-Anlage im Sondergebiet erfolgt
über eine noch festzulegende Übergabestation außerhalb des Geltungs-
bereiches. Die Kabel werden von den Enden der Modultische unterirdisch
zum Technikraum verlegt.

Vorhaben- und Erschließungsplan
‚Solarpark Heselbach'

Grünland innerhalb PV-Anlage / Modulfläche
Ansaat mit Regionalem Saatgut, Kräuteranteil 30 %

Heckenbereiche
zu

Zaun, OK max. 2,20 m, UK min. 0,20 m über Gelände

Modulreihen

Technikgebäude

örtliche Verkehrsflächen, Befestigung nur als Schotterrasen

Herbst
ist

Bemaßung
5.00

Entwicklung von Extensivgrünland
Der Aufwuchs ist ein- bis zweimal jährlich zu mähen. Alternativ ist
auch eine extensive Beweidung mit Schafen und/oder Ziegen zulässig.

Baugrenze

Flurgrenzen, Flurnummern

Bestand - nachrichtlich

Erschließungsweg: bestehender Flurweg außerhalb des Geltungs-
bereiches

2402

Abgrenzung Anbauverbotszone Kreisstraße

Wald- und sonstige Gehölzbestände

überörtliche Verkehrsfläche (Kreisstraße)SAD9

D. Verfahrensvermerke

1. Der  Gemeinderat hat in der Sitzung vom ...................... gemäß  § 2 Abs. 1 BauGB die
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss
wurde am ................... ortsüblich bekannt gemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung
und Anhörung für  den Vorentwurf des  Bebauungsplans  in der Fassung vom .......................  hat
in der Zeit vom ....................... bis ...................... stattgefunden. 

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §
4 Abs. 1 BauGB  für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung  vom .......................  hat
in der Zeit vom .......................  bis .......................  stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der vom Gemeinderat am .................. gebilligten
Fassung vom ....................... wurden die Behörden und sonstigen  Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ......................... bis ........................... beteiligt.

5. Der  Entwurf des  Bebauungsplans in der vom Gemeinderat am .................. gebilligten
Fassung  vom ....................... wurde  mit der Begründung  gemäß  § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit
vom ....................... bis .................. öffentlich ausgelegt.

6. Die Gemeinde  Wackersdorf hat mit Beschluss des Gemeinderats  vom ................... den
Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ........................... als  Satzung
beschlossen.

Wackersdorf,  den ...........................

..............................................................................................................

Erster Bürgermeister Thomas Falter

7. Ausgefertigt

Wackersdorf,  den ...........................

..............................................................................................................
Erster Bürgermeister Thomas Falter

8. Der  Satzungsbeschluss zu  dem Bebauungsplan  wurde am ................... gemäß  § 10 Abs. 3
Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit
diesem Tag zu  den üblichen Dienststunden in der Gemeinde zu  jedermanns Einsicht
bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen  Auskunft gegeben. Der  Bebauungsplan  ist
damit in Kraft getreten. Auf die  Rechtsfolgen  des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie  Abs. 4 BauGB
und die §§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.

Wackersdorf,  den ...........................

..............................................................................................................
Erster Bürgermeister Thomas Falter

Für die Planung:
Sulzbach-Rosenberg, den ....................

..........................................................
NEIDL+NEIDL Landschaftsarchitekten und Stadtplaner Partnerschaft mbB

Vorhaben- und Erschließungsplan
‚Solarpark Heselbach'

Grünland innerhalb PV-Anlage / Modulfläche
Ansaat mit Regionalem Saatgut, Kräuteranteil 30 %

Heckenpflanzung
3-reihig, Artenvorschlag siehe Pflanzliste
Pflege der Hecken: In den  ersten drei Jahren Heckenbereiche
regelmäßig ausmähen, um ein sicheres Anwachsen der Pflanzung zu
gewährleisten.

Danach ist abschnittsweises  „Auf  den  Stock setzen“ möglich, Abstand
mindestens 7 Jahre. Dabei sind Überhälter in  Form von  einzelnen
Bäumen bzw. Sträuchern zu belassen. Schnittgut  ist zu entfernen.
Zeitraum für die Pflegemaßnahme: 01. Oktober - 28. Februar.

Zaun, OK max. 2,20 m, UK min. 0,20 m über Gelände

Modulreihen

Technikgebäude

Flurgrenzen, Flurnummern

Bestand - nachrichtlich

Erschließungsweg: bestehender Flurweg außerhalb des Geltungs-
bereiches

örtliche Verkehrsflächen, Befestigung nur als Schotterrasen

Entwicklung artenreicher Säume und Staudenfluren
Die Flächen werden zunächst einmal im Jahr, nach ausreichender
Etablierung (nach etwa 3 Jahren) alle zwei bis drei Jahre  im  Herbst
abschnittsweise gemäht. Der Einsatz von Düngern oder Pestiziden ist
unzulässig.

Bemaßung
5.00

Ver-/Entsorgung
1. Wasserver- und Entsorgung

Ein Schmutzwasser- bzw.- Kanalanschluss oder Trinkwasseranschluss  ist
nicht notwendig.

2. Strom-/Telekommunikationsversorgung
Telekommunikationseinrichtungen sind im Planungsgebiet nicht 
erforderlich.

Die Energieeinspeisung der geplanten PV-Anlage im Sondergebiet erfolgt
über eine noch festzulegende Übergabestation außerhalb des Geltungs-
bereiches. Die Kabel werden von den Enden der Modultische unterirdisch
zum Technikraum verlegt.
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C. Hinweise
1. Sollten  im Zuge der Errichtung oder des Betriebes der Photovoltaikanlage Schäden an

Flurwegen enstehen sind diese Schäden durch den Betreiber der Anlage zu beseitigen.
2. Sollten  bei  den Bauarbeiten Anhaltspunkte für  schädliche Bodenveränderungen oder eine

Altlast  bekannt  werden,  sind unverzüglich das Wasserwirtschaftsamt und das
Landratsamt Regensburg zu informieren.

3. Es  ist nicht auszuschließen, dass sich im Planungsgebiet oberirdisch nicht  mehr sichtbare
und daher unbekannte Bodendenkmäler befinden. Bei Erdarbeiten zu Tage kommende
Metall-,  Keramik- oder Knochenfunde sind umgehend dem Landratsamt oder dem
Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege zu melden. (Art. 8 DSchG).
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Änderung des Flächennutzungsplanes

Art der baulichen Nutzung
Sondergebiet Photovoltaik (§ 11 Abs. 2 BauNVO)
auf dem Grundstück Fl.-Nr. 211 (TF), Gmkg. Alteglofsheim

Maßnahmen zum Schutz,  zur Pflege und zur Entwicklung von Natur  und
Landschaft

Eingrünung von neuen Bauflächen (Pflanzung von Hecken,
Bäumen und Obstbäumen, Emissionsschutzpflanzungen)

Entwicklung von Extensivgrünland

Sonstige Planzeichen und Erläuterungen

Änderungsbereichsgrenze der Flächennutzungsplanänderung

D
Bodendenkmal D-3-7039-0535
Bestattungsplatz der Linearbandkeramik, Siedlungen der Jungsteinzeit
(Linearbandkeramik,Mittelneolithikum, Münchshöfener Kultur), der Bronzezeit,
der Hallstattzeit und der Spätlatènezeit.

D Bodendenkmal D-3-7039-0535
Bestattungsplatz der Linearbandkeramik, Siedlungen der Jungsteinzeit
(Linearbandkeramik, Mittelneolithikum, Münchshöfener Kultur), der
Bronzezeit, der Hallstattzeit und der Spätlatènezeit.

zu verwenden sind ausschließlich autochthone Gehölze des Vorkommengebietes 6.1

"Alpenvorland"; Mindestqualität: v. Str., H 60-100 cm;

Pflanzliste

BOT-NAME Name Kürzel

Rosa canina Hundsrose RCA

Rosa rubignosa Wein-Rose RRU

Crataegus monogyna Weißdorn CRMRhamnus catharticus Kreuzdorn RN

Prunus spinosa Schlehe PS

Pflanzschema(Sträucher, 3-reihige Hecke; 25,5 m lang 5,00 m breit)

2.005.00

Grenze Geltungsbereich

25.50

RCA RNPSPS PS RN

1.50
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1.00

PS RCAPSRCARRU CRM RCARCARRURRU RCA RCA RCA RNRNPS CRM CRMCRM PSRRU RRURRUCRMCRM CRM CRM RCA RNPS RN PS RCARRU RCARRU RCA RCA RN CRM PS RRUCRM CRM
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Entwicklung von Extensivgrünland
Der Aufwuchs ist ein- bis zweimal jährlich zu mähen. Alternativ ist
auch eine extensive Beweidung mit Schafen und/oder Ziegen zulässig.

SO
Photovoltaik

A1.1

A2

Pflanzliste

BOT-NAME Name Kürzel

Rosa canina Hundsrose RCA

Rosa rubignosa Wein-Rose RRU

Crataegus monogyna Weißdorn CRM
Rhamnus catharticus Kreuzdorn RN

Prunus spinosa Schlehe PS

Höhenlinien

Abstand zur Kreisstraße bemaßt (15 m Anbauverbot)

Baugrenze

0.8000
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A2 Entwicklungsziel: Flächeneingrünung mit Heckenpflanzung.

Herstellung: Die Ränder des Geltungsbereiches sind in den
dargestellten Bereichen mit einer Hecke aus heimischen
Sträuchern  zu versehen.
Dabei sind autochthone Gehölze des Vorkommengebietes 6.1
"Alpenvorland" (Mindestqualität: v. Str., H 60-100 cm)
folgender Arten zu verwenden:

Die Anlage der Hecke ist mit der Errichtung der Anlage,
spätestens bei Beginn der darauf folgenden
Vegetationsperiode, durchzuführen.

Pflege: Die Pflanzungen sind fachgerecht zu pflegen und in
ihrem Bestand dauerhaft zu sichern. Nicht angewachsene
Gehölze sind in der nächsten Pflanzperiode durch Gehölze
gleicher Art und Größe zu ersetzen.
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Vorhabenträger:

WH Solarpark 2 GmbH & Co KG
Neuprüll 44 93051 Regensburg           Unterschrift Vorhabenträger

VORHABEN- UND ERSCHLIEßUNGSPLAN

zu Pkt. 10.2 der Satzung: Vorhaben- und Erschließungsplan

    zum vorhabenbezogenen
Bebauungs- und Grünordnungsplan

"Solarpark Heselbach"

Gemeinde Wackersdorf

Marktplatz 1, 92442 Wackersdorf

Vorentwurf: 22.06.2022
Entwurf:
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